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Sachverhalt mid Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 1. Oktober 1982 angemeldeten und 

am 13. April 1983 veröffentlichten europãischen Patent-

anmeldung Nr. 82 109 105.5, für die die Priorität der 

früheren Anmeldung DE 3 139 138 vom 1. Oktober 1981 in 
Anspruch genominen worden ist, wurde am 5. Februar 1986 das 

europäische Patent Nr. 0 076 497 erteilt. 

Die gegen das Patent eingelegten Einsprüche der Firmen 
Stiebel Eltron GmbH & Co.KG (Einsprechende und Beschwerde-

gegnerin I), Joh. Vaillant GinbH & Co. (Einsprechende und 

Beschwerdegegnerin II) und Ecotec S.r.1. (Einsprechende 

und Beschwerdegegnerin III) führten in der mündlichen 

Verhandlung vom 5. Dezember 1988 zurn Widerruf desPatents 

geinä8 Artikel 102 (1) EPU. Die schriftlich begründete 
Entscheidung erging am 8. Februar 1989. Im Einspruchs-

verfahren wurden insgesamt die folgenden Druckschriften in 

Betracht gezogen. 

Dl: DE-U-8 033 786 

Prospekt der Firma Karl Rehberg Maschinenfabrik, 

Ahien: "REHBERG Speichersysteine die patente Idee" 

Prospekt von Buderus "TBS-Brauchwasserzellen ZK 1.3, 

1-77 mit zwei nicht nuinerierten Seiten 

Konstruktionszeichnung der Firma Hoval Interliz AG, 

Liechtenstein, gefertigt am 7.12.1979 

Rechnung für einen Brauchwasserspeicher EWS 500 vom 

25.11.1980, der von der Firma Karl Rehberg an die 

Firma SES Friedrich Muller, Cailsheim, geliefert 

wurde. 
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Am 4. Oktober 1988 wurde von der Beschwerdegegnerin II 

we iterh in 

D6: Prospekt der Firma Buderus: "Speicher-Wassererwârmer 

TBS" mit 15 Seiten und ein Blatt über ein Verzeichnis 

der Handeisniederlassungen der Firma Buderus 

eingereicht. 

AuBerdem sind von den Beschwerdegegnerinnen vorgelegt 

worden 

Entscheidung des Deutschen Patentaints vom 

29. Juli 1986, Az.: 3139138.9-16 

-1 

Entscheidung des Deutschen Bundespatentgerichts vom 

6. November 1987, Az.: 34 W(pat) 103/86. 

Die nach Ablauf der Einspruchsfrist (Artikel 99 (1)) 

genannte D6 wurde von der Einspruchsabteilung in den 

Entscheidungsgründen nicht berücksichtigt. 

In der angefochtenen Entscheidung wird die Auffassung 

vertreten, daB der Gegenstand des in der mündlichen 

Verhandlung vom 5. Dezeinber 1988 eingereichten Patent-

anspruchs 1 sich in naheliegender Weise aus der Lehre nach 

Dl in Verbindung mit derjenigen nach D2 ergebe und somit 

nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe. 

III. 	Am 17. April 1989 hat der Beschwerdeführer (Patentinhaber) 

gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilurig unter 

gleichzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde 

eingelegt. Am 19. Juni 1989 wurde die Beschwerdebegründung 

zusammen mit neuen Ansprüchen 1 bis 12 eingereicht. 
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In einer Mitteilung der Kammer gemäB Artikel 11 Abs. 2 

VOBK voin 31. Juli 1990 äuBerte die Kammer Bedenken sowohi 

hinsichtlich der Zulässigkeit der geltenden Ansprüche im 

Hinblick auf Artikel 123 (3) EPU wie auch hinsichtlich des 

Vorliegens von erfinderischer Tàtigkeit beim Gegenstand 

des Anspruchs 1. 

Der Beschwerdeführer reichte am 19. September 1990 neue 

Ansprüche 1 bis 10 zur Vorbereitung der mündlichen 

Verhandlung em. 

In der mündlichen Verhandiung vom 23. Oktober 1990 legte 

der Beschwerdeführer neue Anspruche 1 bis 10 mit einem 

Anspruch 1 geiuäi3 Hauptantrag und einem Anspruch 1 gemäl3 

Hilfsantrag vor und beantragte, das Patent auf der 

Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 gemäi3 dem Hauptantrag 

bzw. gemäB déin Hilfsantrag aufrechtzuerhalten. 

Der nunmehr geltende Anspruch 1 gemäB Hauptantrag hat 

folgenden Wortlaut: 

- 	"Speicher (1) für zu erwärinende oder abzukühlende flüssige 

Medien, insbesondere Hei8wasserspeicher, mit über die 

ganze Speicheroberfläche verteilt angeordneten und an der 

Speicherwand (2) angebrachten sowie die Wand durch-

setzenden Muffen (5), an denen insbesondere Elektro-

Heizstäbe (8, 13) ansch1ieIbar sind, und mit einer 

einzigen, mit einem Deckel (4) abschlieBbaren Of fnung (3) 

in der Seitenwand des Speichers (1) zur Montage bzw. 

Wartung von Wärmetauschern (9, 10, 11, 12) und ggf. der 

Elektro-Heizstäbe (8, 13), wobei die Wärmetauscher (9, 10, 

11, 12) und ggf. die Elektroheizstäbe über die Offnung (3) 

auswechselbar in den Speicher einbringbar sind, 
it 

d a d u r c h gekennzeichnet, 
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daB die Wärmetauscher (9, 10, 11, 12) mit ihren Zuläufen 
(14) und/oder Ablãufen (15) an den Muffen (5) 
angeschlossen sind, daB die Muffen (5) derart angeordnet 
sind, daB zu zumindest einer Muffe zumindest eine weitere 
gegeben 1st, deren Abstand zu der einen Muffe dem Abstand 
der Zu- und Ablãufe (14, 15) einesWãrmetauschers (9, 10, 
11, 12) entspricht, daB die Wärmnetauscher unter Verwendung 
von jeweils zumindest einer nicht am Deckel der öffnung 
angeordneten Muffe montiert sind, und daB die Muffen (5) 
ein Innengewinde oder eine SchnellanschluBvorrichtung 
aufweisen." 

Anspruch 1 gemãB Hilfsantrag unterscheidet sich von 
Anspruch 1 geniä8 Hauptantrag dadurch, daB der Wortlaut 
"daB zu zumindest einer Muffe zumindest eine weitere 

-1- 

gegeben ist, deren Abstand zu der einen Muffe dem Abstand 
der Zu- und Abläufe eines Wärmetauschers entspricht" in 
Zeilen 14 bis 17 durch den Wortlaut "daB zu mehreren 
Muffen zumindest eine weitere gegeben 1st, deren Abstand 
zu den Muffen dem Abstand der Zu- und Ablãufe eines 
Wãrmetauschers entspricht" ersetzt wurde. 

VII. Die Beschwerdegegnerinnen halten ihre Antrãge auf Widerruf 
des Patents unverãndert aufrecht. Ihre Argumente lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

a) 	Die neu in den Anspruch 1 aufgenommnenen Merkmale, 
wonach die Muffen derart angeordnet sind, daB zu 
zumindest einer Muffe zumindest eine weitere Muffe 
gegeben 1st, deren Abstand zu der einen Muffe dem 
Abstand der Zu- und Ablãufe eines Wãrmetauschers 
entspricht und wonach die Wãrmetauscher unter 
Verwendung von jeweils zumindest einer nicht am 
Deckel der Of fnung angeordnetn Muffe montiert sind, 
seien nicht in der Beschreibung, sondern nur in der 
Zeichnung der ursprünglich eingereichten Unterlagen 
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of fenbart. Dies sei im Hinblick auf die Recht-
sprechung der Beschwerdekammern, wozu auf den 
Leitsatz der Entscheidung T 169/83 vom 25. Nãrz 1985, 

veróffentlicht un Aintsblatt EPA 7/1985, Seiten 193 

bis 208, verwiesen wurde, nicht zulãssig. Die 
genannten neuen Nerkmale selen auch ursprünglich 
nicht als erfindungswesentlich of fenbart worden. 

Aul3erdein wurde durch die Einführung neuer l4erkmale, 
die lediglich in der Zeichnung offenbart seien, in 
das Schutzbegehren nach Patenterteilung die 
Rechtssicherheit beeintràchtigt werden, da die 
Offentlichkeit init einer derartigen Anderung des 
Schutzbegehrens nicht rechnen inüsse. 

b) Anspruch 1 enthalte insofern einen Widerspruch, als 
im Oberbegriff von einer Vielzahl von verteilt 
angeordneten Nuffen ausgegangen werde, während geinäB 
dein neuen Merkmal nach dem kennzeichnenden Tell des 
Anspruchs, wonach "zu zumindest einer Muffe zumindest 
eine weitere gegeben 1st ...", lediglich zwei Nuffen 

C) 	D2 zeige die Anordnung von Muffen ndt eineln 
Anschlu&uastab von 1 1/2 Zoll wie beiin Gegenstand 
des Patents. Diese Muffen seien unter anderem zuin 
Anschlul3 von Warinepumpenvorlauf und -rücklauf 
vorgesehen. Da auch Wärmepuinpen mit einem Kreislauf, 
der von der Speicherflüssigkeit getrennt ist, bekannt 
seien, wàren bei diesen zwangslàufig entsprechende 
Wãrmetauscher immi Speicher vorzusehen, für die sich 
dann der Anschlui3 an die Muffen für den Vorlauf und 
den Rücklauf der Wãrmepumnpe anbieten würde. 

d) 	D6 zeige auf Seite 11, Abbildung "Schnitt durch eine 
Einzelzelle", den AnschluB von Wãrmnetauschern an 
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Muffen an den mit "HE" und "HA" bezeichneten Stellen. 
Auf Seite 2, inittlere Spalte, Abschnitt "Heizflächen" 
von D6 sei auerdeiu auf die Austauschbarkeit von 
Schlangenanschlüssen der Wärmetauscher verwiesen. 
Wenn die in der Abbildung gezeigte Of fnung, die 
allerdings ein Mannioch sei, in der Seitenwand des 
Speichers vorgesehen werde, gelange man, ausgehend 
von der Lehre nach D2, in naheliegender Weise zum 
Gegenstand des Anspruchs 1. 

e) 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich aus der 
Konthination der Lehren nach Dl und D2, unter 
Umständen aus der Lehre von D2 in Verbindung mit dein 
aligemeinen Fachwissen, ohne daB hierzu Schwierig-
keiten zu Uberwinden wären. 

-1- 

Entscheidungsgriinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Anderungen (Hauptantrag) 

Zu den im Anspruch 1 gemäB Hauptantrag vorgenomenen 
Anderungen wird folgendes bemerkt: 

Die Anderung von "Wand des Speichers" in "Seitenwand 
des Speichers" un Oberbegriff des Anspruchs ist durch 
die ursprünglichen Figuren 1 bis 12 sowie die 
Beschreibung Seite 6, Zeilen 29 bis 35 gestützt. 

Das Merkmal un Oberbegriff des Anspruchs, wonach an 
den Muffen insbesondere Elektroheizstãbe anschlieBbar 
sind, stelit nach Sicht der Kaininer eine zur 
Abgrenzung gegen den durch D2 bekannten Speicher 

ro 
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notwendige Aussage dar, da in dieser Entgegenhaltung 
die Verwendung von AnschluBmuffen nur in Verbindung 
mit einer Elektrozusatzheizung beschrieben 1st (siehe 
Biatt 2, linke Spalte, Abschnitt "Edeistahi-
Brauchwasserspeicher"). 

C) 	Bei der Elimination des Begriffes "Durchführungen" 
(s. Zeile 2 des erteilten Anspruchs 1) handelt es 
sich urn den Wegfall einer Uberbestimmung (vgl. den 
Begriff "die Wand durchsetzende Muffen"). 

Die Anderung von "... Wärrnetauscher und/oder Elektro-
heizstàbe ..." in "... Wärrnetauschern und ggf. der 
Elektroheizstäbe ..." irn Oberbegriff des Anspruchs 
steilt eine .eschrânkung von drei auf zwei Möglich-
keiten dar. 

Die neuen Merkrnale im kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs, wonach zu zumindest einer Muffe zuiuindest 
eine weitere gegeben ist, deren Abstand zu der einen 
Muffe dern Abstand der Zu- und Abläufe eines Wärxne-
tauschers entspricht und wonach die Wärrnetauscher 
unter Verwendung von jeweils zuinindest einer nicht am 
Deckel der öffnung angeordneten Muffe montiert sind, 
werden durch die Figuren 1 bis 10 der ursprünglichen 

Zeichnung gestützt. 

Die Anderung des Merkinals im kennzeichnenden Tell des 
Anspruchs, "daB die Wärrnetauscher mit ihren Zuläufen 
und/oder Abläufen an den Muffen anschlieBbar sind" in 
"daB die Wärinetauscher ... angeschlossen sind" steilt 
eine Beschrânkung, ausgehend von der Möglichkeit des 
Anschlusses der Wãrmetauscher auf den Zustand des 
tatsächlichen Anschlusses der Wârmetauscher dar, wie 
er den Figuren 2 bis 6 und 8 bis 10 der 
ursprünglichen Zeichnung zu entnehmen 1st. 
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g) 	Das neue !4erkmal un kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs, wonach die Muffen ein Innengewinde oder 

eine Schne11ansch1uvorrichtung aufweisen, ist den 

ursprünglichen AnsprUchen 2 bzw. 4 zu entnehmen. 

Die abhãngigen Ansprüche 2 bis 10 stimmen inhaitlich mit 

den ursprUnglich eingereichten Ansprüchen 3 bis 11 

überein. 

Alle Anderungen im Anspruch 1 haben eine Basis in den 

ursprünglich eingereichten Unterlagen und führen zu einer 

Einschränkung des Schutzumfangs des Anspruchs. Da auch die 

Merkmale nach den abhängigen Anspruchen ursprünglich 

of fenbart sind, genügt das Schutzbegehren gem&S Haupt-

antrag insgesamt den Anforderungen des Artikels 123 (2) 

und (3) EPU. 

Neuheit (Hauptantrag) 

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch die 

Kanuner hat ergeben, daB der Speicher nach Anspruch 1 durch 

die Entgegenhaltungen nicht bekannt gemacht worden ist. Da 

die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 wãhrend der 

inündlichen Verhandlung von den Beschwerdegegnerinnen nicht 

bestritten worden ist, erübrigt es sich, die Neuheit näher 

zu begründen. 

Erfinderische Tãtigkeit (Hauptantrag) 

4.1 	Dent Gegenstand des unabhàngigen Anspruchs 1 kommt nach 

Auffassung der Kammer in Ubereinstimmung mit den 

Beteiligten D2 am nächsten. 
MI 
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D2 beschreibt einen Speicher für zu erwãrmende oder 
abzukühlende flüssige Medien gemäB den Merkmalen nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. Der Speicher weist die Wand 
durchsetzende Muffen auf, die dem Anschlul3 einer Elektro-
zusatzheizung, einer Wärmepuinpe und von Uberwachungs-
geräten dienen. In der Speicherseitenwand sind ein oder 
zwei jeweils mit einem Deckel abschlie8bare Of fnungen zuin 
Einbringen, zur Montage bzw. zur Wartung von auswechsel-
baren Wärmetauschern vorgesehen, wobei die Wärmetauscher 
am Deckel inontiert sind. Diese bekannte Anordnung weist 
den Nachteil auf, daB die Montage von inehreren Wärme-
tauschern am Deckel erhebliche Schwierigkeiten aufwirft, 
da die Wärinetauscher zunächst ohne Deckel in den Speicher 
eingebracht und dort gehalten werden inüssen, worauf die 
aus-der Of-friung-ragenden---WarmetaUSCherendefl mit-denMuf -fen 
im Deckel verbunden werden. inüssen. AuBerdem ist die Anzahl 
der montierbaren Wãrinetauscher bei Verwendung von nur 
einer einzigen Of fnung sehr begrenzt, da alle Anschlüsse 
an dem einen Deckel vorgesehen sind. Die Anbringung von 
mehr als nur einer mit eineln Deckel versehenen Of fnung in 
der Speicherseitenwand führt aber zi einer aufwendigeren 

Herstellung des Speichers. 

4.2 	Ausgehend von diesen Nachteiien des aus D2 bekannten 

Speichers ergibt- sich die in der Beschreibung des Patents 

auf Seite 2, Zeilen 34 bis 38, genannte objektiv zugrunde-
liegende Aufgabe, einen Speicher für zu erwärniende oder 
abzukühlende flüssige Medien zu schaffen, in den man die 
bei reinem Wãrinepuinpenbetrieb erforderlichen groBen 
Wärxnetauscherflãchen prolilemlos einbringen kann und der 
einfach und kostengünstig hersteilbar, in bezug auf die 

Anzahl--und Art der einzusetzenden Heiz- und Kältesysteme 
flexibel handhabbar sowie jederzeit ohne grOBere Uinbauten 
der Speicheranlage umrüstbar ist und der auJ3erdem ohne 
Schwierigkeiten gewartet werden kann. 
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Zur LOsung dieser Aufgabe sind die Merkinale nach dern 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 vorgesehen. 

Das Stellen der genannten Aufgabe ergibt sich ohne 
weiteres aus den Anforderungen der Praxis, da es sich 
dabei urn stets angestrebte, aligemein bekannte Grundsätze 
bei der Tatigkeit des Konstrukteurs handelt. 

4.3 	Die Kammer ist irn Gegensatz zu den Ausführungen der 
Beschwerdegegnerinnen davon überzeugt, daB der Gegenstand 
des Anspruchs 1 eine durch den vorliegenden Stand der 
Technik nicht nahegelegte LOsung der für sich nicht neuen 
und erfinderischen Aufgabe enthält. 

4.3.1 Nach Ansicht der 1arnmer und wie auch vorn Beschwerdeführer 
eingerãumt wird, stiinrnen die dem durch D2 bekannten 
Speicher zugrundeliegende Aufgabe und die Aufgabe nach dern 
Patent überein. Es ist soinit zunächst zu untersuchen, ob 
die in D2 beschriebenen Losungen den Fachinann in Richtung 
der irn Anspruch 1 angegebenen LOsung anzuregen vermögen. 

GeinàB dem kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 des 
angegriffenen Patents ist unter anderelu vorgesehen, daB 
die Wärmetauscher unter Verwendung von jeweils zuinindest 
einer nicht am Deckel der Of fnung angeordneten Muffe 
montiert sind, wobei die Wãrmetauscher durch eine einzige 
Of fnung in den Speicher eingebracht werden. 

GeinäB D2 kOnnen bei der Speicherausführung mit nur einem 
Handloch zwei bzw. drei Wärmetauscher eingebaut werden. 
Sollen nicht nur im unteren Bereich des Speichers Wàrme-
tauscher untergebracht werden, sondern auch im oberen 
Bereich, so wird für diesen Zweck P ine Speicherausführung 
mit einem zweiten Handloch im oberen Bereich des Behãlters 
empfohlen, wo sich nochmnals die gleiche Anzahl Wãrme-
tauscher unterbringen laSt (vgl. Blatt 2 des Prospektes, 
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linke Spalte, Abschnitt "Edelstahl-BrauchWaSSer-

speicher"). Es wird also von dem o. g. Lösungsprinzip des 
Anspruchs ]. nicht Gebrauch gemacht, sondern der Fachmann 
wird aufgefordert, einen anderen Weg zur Lôsung der 
Aufgabe einzuschiagen, nämiich mehr als ein einziges 
Handloch vorzusehen und dabei das Prinzip der Montage der 
Wârmetauscher ausschlieBlich auf dein Deckel der Of fnung 

beizubehaiten. 

4.3.2 Die weitere Entgegenhaltung Di beschreibt einen Wasser-

speicher mit einem auf dessen Oberseite bzw. Unterseite 
aufsetzbaren Deckel. Durch die mit dem Deckel verschliel3-
bare Of fnung kOnnen mehrere, jeweils von mindestens einer 
spiraiförmig ausgebildeten Rohrschlange gebildete 

Wârrnetauscher_in .en Speicher 	eingebra.cht_werden, 
daB sie in Richtung der Symnmetrieachse des Speichers 
nebeneinander angeordnet sind. Die Wärmetauscher sind mit 
ihren Enden jeweils getrennt durch die Umfangswand 
zwischen den beiden Speicherenden über AnschiuBstutzen 

nach aul3en geführt. 

Die Kanuner ist zwar der Auffassung, daB die Merkmale nach 
dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 per se durch 
diese Entgegenhaitung bekannt sind, jedoch handeit es sich 
bei diesemn Speicher insofern urn eine andersartige 
Speichergattung als die Of fnung zum Einbringen, zur 
Montage und zur Wartung der Wärmnetauscher nicht in der 
Seitenwand, sondern an der Stirnseite vorgesehen 1st. 
Dieser Unterschied bedingt eine andere Art der Montage der 
Wãrmnetauscher, nämiich ein Einbringen nach Art eines 
Aufschichtens von einem Speicherende her. Wenn bei diesem 
Speicher em Wàrmetauscher ausgewechselt werden soil, der 
in dem der Speicheróffnung gegenüberiiegenden Bereich 
mnontiert ist, müssen vor dessen Demontage alle zwischen 
diesem und der Of fnung niontierten Wârmetauscher entfernt 
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werden, was einen groBen Aufwand bei Wartungs- und 
Umrüstungsarbeiten erfordern kann. 

Nach Auffassung der Kanuner wird der Fachinann somit bei der 
Suche nach vorteilhaften LOsungen der Aufgabe die Dl schon 
deshaib nicht in Betracht ziehen, weil diese Entgegen-
haltung die Aufgabenaspekte, einen in bezug auf die Anzahl 
und Art der einzusetzenden Heiz- oder Kãitesysteine 
flexibel handhabbaren, ohne gröBere Unibauten umrüstbaren 
und ohne Schwierigkeiten zu wartenden Speicher zu 
schaffen, weder anspricht noch lost. Es ist auBerdem zu 
berücksichtigen, daB die D2 bereits eine Lösung der 
Aufgabe vorschiägt, die unter Verwendung von zwei 
Of fnungen in der Speicherseitenwand und unter Festhalten 
an dem Prinzip de± Montage der Wärmetauscher ausschlieB- 
lich an den Deckeln vom Gegenstand des Anspruchs 1 
wegführt. Bei alien Montagearten der in der D2 beschrie-
benen Wãrmetauscher wird an dem Gedanken,ausschlieBlich 
den Deckel als Tràger der Wärmetauscher einzusetzen, 
festgehaiten, so daB jedwede Konibination von D2 mit eineni 
anderen bekannten Speicher dieses Prinzip nicht ignorieren 

kann, ohne sich dabei einer unzulãssigen rUckschauenden 

Betrachtungsweise zu bedienen. 

4.3.3 Hinsichtlich der ais verspatet eingereicht anzusehenden 
D6, die von der Beschwerdegegnerin II in der mündlichen 
Verhandlung aufgegriffen wurde, ist zu bemerken, daB in 
dieser Druckschrift (vgl. insbesondere Seite 2, mnittlere 
Spaite, Abschnitt "Heizfiächen" und Seite ii, Abbildungen 
links oben) die Speicherwandung durchdringende Rohr-
leitungen für den Heizmitteleintritt (HE) und den 
Heizmnitteiaustritt (HA) beschrieben sind, die un Innenraumn 
der Speicher mit einemn Wãrmetauschr verbunden sind. Die 
am Speicher fest instailierten, die Speicherwand durch-
dringenden Rohrieitungen kOnnen nach Auffassung der Kaminer 

nicht ais an der Speicherwand angebrachte, die Wand 
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durchsetzende Nuffen angesehen werden, die entsprechend 
der ailgemeinen Definition des Begriffs "Muffe" und in 
Ubereinstiininung mit der Darstellung in der Zeichnung des 
angefochtenen Patents als kurze, in der Speicherwandung 
befestigte Rohrstücke anzusehen sind, an deren beiden 
Seiten Rohrleitungen anschlieBbar sind. Infolgedessen ist 
der D6 auch keine Mehrzahl von über die ganze 
Speicheroberfläche verteilt angebrachten Muffen zu 
entnehmnen, die zur Lösung des zugrundeliegenden 
Aufgabenaspektes, nämlich einen in bezug auf die Anzahl 
und Art der einzusetzenden Heiz- oder Kältesysteme 
flexibel handhabbaren Speicher zu schaffen, erforderlich 
sind. 

Da die D6 demu Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher komint 
als die oben diskutierten Entgegenhaltungen, ist diese 
Druckschrift als nicht relevant anzusehen und daher nicht 
weiter zu beachten. 

4.3.4 Zu den Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen wird, soweit 
hierzu nicht bereits. in den vorstehenden Ausführungen 
Stellung genomnmnen wurde, folgendes bemerkt: 

- 	Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerde- 
kammern ist die Aufnahmne eines lediglich in der 
Zeichnung vollständig und kiar of fenbarten Merkmnals 
in einen Patentanspruch zulässig. DaJ3 die in Rede 
stehenden Merkmale des Anspruchs 1 in der ursprUng-
lichen Zeichnung klar und vollständig offenbart sind, 
wurde von den Beschwerdegegnerinnen nicht 
bestritten. 

Es ist dein Anmelder auch nicht zuzumuten, bereits bei 
der Einreichung der Anmneldunga1le jene Merkmnale 
besonders hervorzuheben, auf die er sich gegebenen-
falls un Laufe der Anmnelde- bzw. Einspruchsverfahrens 
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berufen rnuB, urn sich gegenüber einern nãherliegenden 
Stand der Technik besser abgrenzen zu könrien (vgl. 
Entscheidung T 169/83, AB1. EPA 1985, 193, insbes. 
Abschnitte 3.3.3, 3.5 und 4.1, sowie Entscheidung 
T 302/88 vorn 6. Februar 1990). 

- 	Der Auffassung, daB das Merkrnal nach dern kenn- 
zeichnenden Teil des Anspruchs 1, wonach "... zu 
zurnindest einer Muffe eine weitere gegeben ist ...", 
irn Widerspruch zu der Angabe un Oberbegriff des 
Anspruchs 1 betref fend eine Vielzahl von verteilt 
angeordneten Muffen stehe, kann seitens der Kammer 
nicht gefolgt werden; denn dieses Merkrnal bezieht 
sich lediglich auf die Zu- und Abläufe eines 
Wãrrnetauschets, was aus der dein genannten Merkinal 
folgenden Angabe s'... deren Abstand zu der einen 
Muffe dern Abstand der Zu- und Ablãufe eines Wärrne-
tauschers entspricht" hervorgeht; irn übrigen ist irn 
Oberbegriff des Anspruchs 1 kiargestelit, daB eine 
Vielzahl von Muffen sowie inehr als ein einziger 
Wärrnetauscher vorgesehen sind. 

Die AnschluBeleinente für eine Wärrnepurnpe in D2 inögen 
aufgrund ihrer zeichnerischen Darstellung als Muffen 
angesehen werden. Es ist jedoch nicht ersichtlich, 
daB es sich dabei urn einen AnschluB eines Wãrrne-
tauschers handein könnte. D2 verinittelt die kiare 
Lehre (vgl. zweite Seite, linke Spalte, Abschnitt 
"Edelstahl-Brauchwasserspeicher" und die Abbildungen 
auf der dritten Seite), Wärrnetauscher ausschlieBlich 
an den Deckein der Handlócher zu rnontieren. 

- 	Die Kainmer vermag dern Vorbringen nicht beizutreten, 
der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich aus einer 
Kombination der Lehren nach Dl und D2, ohne daB dabei 
Schwierigkeiten zu uberwinden wãren. Der Fachrnann 
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wird bei der Suche nach Anregungen für die Lösung der 
gesteliten Aufgabe Merkmale einer Einrichtung des 
Standes der Technik nicht aus ihrein offenbarten 
konstruktiven und funktionellen System herauslósen 
und sie auf eine verschiedenartige Gattung von 
Einrichtungen übertragen, wenn aufgrund von kiaren 
Direktiven keine Veranlassung zu einer soichen 
Nerkinalsübertragung gegeben ist. Dies trif ft im 
vorliegenden Fall zu, da D2 einen Weg zur Lösung der 
gesteliten Aufgabe aufzeigt, der in eine andere 
Richtung als der Gegenstand des Anspruchs 1 führt. 
Die Kaminer ist der Uberzeugung, daB eine irgendwie 
geartete "Koinbination" von durch Dl und D2 bekannten 

Nerkmalen nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 führt, 
sondernUberegungenentspriflgt, die- in 
unzulâssiger Weise - erst aus der Kenntnis der 
Erfindung heraus angesteilt worden sind. 

4.3.5 Die übrigen im Prüfungs- und im Einspruchsverfahren 
bekanntgewordenen Entgegenhaltungen, die un Beschwerde-
verfahren nicht mehr diskutiert wurden, können ebenfalls 
nicht zuin Gegenstand des Anspruchs 1 hinführen. 

	

4.4 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 steilt daher eine 
patentfâhige Erfindung genläB Artikel 52 (1) EPU dar. 

	

4.5 	Die Ansprüche 2 bis 10 enthalten weitere Ausgestaltungen 
des Gegenstandes von Anspruch 1, auf den sie rückbezogen 
sind, und kónnen daher ebenfalls aufrechterhalten werden. 

	

4.6 	Da dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattgegeben 

wird, ist dessen Hilfsantrag gegenstandsios. 

I 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, das europäische Patent 0 076 497 in 

geãndertem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrecht-

zuerhalten: 

- Patentansprüche 1 bis 10 gexnä8 Hauptantrag, eingereicht 

in der mündlichen Verhandlung vom 

23. Oktober 1990; 

4- 

- eine noch an an die Patentansprüche anzupassende 

Beschreibung; 

- Zeichnung 	Blatt 1/11 bis 11/11, gemãS erteiltem 

Patent. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 
	

Der Vorsitzende: 

f~c "- I 

S. Fabiani 
	

C.T. Wilson 
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